
VORAUSSETZUNG DER VEREINSSATZUNG 
FÜR VEREINE 
  
 

  

 

Vereinssatzung 

Damit Ihr Verein Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) werden kann, müssen 

folgende Voraussetzungen in Ihrer Satzung erfüllt sein: 

 
An beliebiger Stelle: 
Der Verein muss in seiner Satzung darauf eingehen, dass er Mitglied des bayerischen  
Landes-Sportvereins ist und dessen Satzung und Ordnung anerkennt. Zudem muss die Mitgliedschaft 
von Einzelpersonen im Verein mit der Mitgliedschaft im bayerischen Landes-Sportverband einhergehen. 
 
Erreicht wird dies mit der Formulierung: 

„Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. und erkennt dessen Satzung und 
Ordnungen an. Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen im Verein wird auch die Zugehörigkeit der 
Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband und zu dem bayerischen Sportfachverband 
vermittelt, deren Sportart die Einzelpersonen im Verein ausüben."  
 
§ Zweck: 
Der Vereinszweck muss laut Ihrer Satzung auf das Betreiben einer vom BLSV anerkannten Sportart 
ausgerichtet sein (vgl. § 8 Absatz 1 der BLSV-Satzung.)  
Um das Aufnahmeverfahren zum Erwerb der Mitgliedschaft Ihres Vereins in die Wege leiten zu können, 
muss aus der Vereinssatzung hervorgehen, dass der Zweck des Vereins u.a. die Ausübung einer vom 
BLSV e.V. anerkannten Sportart ist.  
 
Erreicht wird dies beispielsweise mit der Formulierung: 
„Insbesondere wird der Zweck durch die Ausübung der Sportart „Beispiel“ verwirklicht“. 
 
Eine Auflistung aller vom BLSV anerkannten Sportarten finden Sie hier: Zuordnung von Sportarten zum 
Sportfachverband 
 
§ Mitgliedschaft:  
Nach §3.3 der Aufnahmeordnung des bayerischen Landes-Sportverbandes darf ein Verein, der einen 
Antrag auf Mitgliedschaft an den bayerischen Landes-Sportverband stellt, ausschließlich natürliche 
Personen als Mitglied haben.  

Die Mitgliedschaft von juristischen Personen sowie Personengesellschaften ist daher ausgeschlossen. 

 

Erreicht wird dies beispielsweise mit der Formulierung: 

„Mitglieder des Vereins können ausschließlich natürliche Personen werden.“ 

 

Steuerliche sowie rechtliche Aspekte werden seitens des BLSV zur Aufnahme Ihres Vereins nicht geprüft. 

Hierzu wenden Sie sich bitte an einen Steuer- oder Rechtsservice. 

 

Datenschutz: 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich 

aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) [und aus der 

Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden] ergeben, werden im Verein unter 

Beachtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) folgende 

personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern [von Funktionsträgern, Übungsleitern und 

Wettkampfrichtern] digital gespeichert: 

https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2023/12/Verein_Vereinsverwaltung_Liste_zuordnung_sportarten_2023_12.pdf
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2023/12/Verein_Vereinsverwaltung_Liste_zuordnung_sportarten_2023_12.pdf


 
  

 Name, 

 Adresse, 

 Staatsangehörigkeit, 

 Geburtsort, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Telefonnummer, 

 E-Mailadresse, 

 Bankverbindung, 

 Zeiten der Vereinszugehörigkeit. 

 

(2) Als Mitglied des BLSV ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende 

Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: 

 Name, 

 Vorname, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Sportartenzugehörigkeit. 

 

[Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten 

Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke bzw. zur 

Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder im 

folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: 

  

 ] 

       


